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1.  Kurzbeschreibung

Die meisten Menschen mit Behinderung sind heute 
sehr gut ausgebildet. Ihre Leistungsfähigkeit unter-
scheidet sich in vielen Tätigkeitsbereichen nicht von 
vergleichbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ohne Handicap. Der Anteil arbeitsloser Fachkräfte bei 
Menschen mit Behinderung ist allerdings höher als  
bei nichtbehinderten Fachkräften. Nach wie vor 
gehen viele Unternehmen davon aus, dass die Behin-
derung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters 
auch einer geringeren Leistungsfähigkeit gleich-
kommt. Dies ist jedoch meist nicht der Fall. Ein-
schränkungen können in vielen Fällen durch eine 
Vielzahl an verfügbaren Unterstützungsmaßnah-
men ausgeglichen werden. Dadurch können Men-
schen mit Behinderung in der täglichen Arbeit 
ebenso mithalten. Diese Handlungsempfehlung gibt 
Hilfestellungen, wie Sie Menschen mit Behinderung 
für Ihr Unternehmen rekrutieren und erfolgreich 
einsetzen können. Da es viele Formen von 
Behinderungen gibt, müssen auch die Lösungen indi-
viduell gestaltet werden. Dieser Leitfaden stellt  
in der Praxis erprobte Strategien vor, die Sie für Ihr 
Unternehmen und Ihre Fachkräfte mit Behinderung 
spezifisch anpassen können. Weiterhin werden kom-
petente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
genannt, die Ihnen mit Unterstützung und Beratung 
zur Seite stehen können. 

Menschen mit Behinderung – wer ist damit  
eigentlich gemeint?

Es gibt keine allgemeingültige Definition für Behin-
derung, da sich das gesellschaftliche Verständnis 
ständig weiterentwickelt. Eine zeitgemäße Erläute-
rung finden Sie auf dem Informationsportal des 
Behindertenbeauftragten der Bundesregierung.

Grob gefasst lassen sich vier verschiedene Formen 
der Behinderung unterscheiden: 

1. körperliche Beeinträchtigungen, wie zum Bei-
spiel der Funktionsverlust einzelner Gliedma-
ßen oder chronische Erkrankungen, 

2. Sinnesbeeinträchtigungen, wie zum Beispiel 
der Verlust der Sehfähigkeit auf einem oder bei-
den Augen, 

3. kognitive Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel 
geistige Behinderungen oder Lernbehinderun-
gen,

4. psychische Behinderungen, wie Depressionen 
oder Persönlichkeitsstörungen. 

Von einer Behinderung wird gesprochen, wenn die 
gesundheitlichen Probleme länger als sechs 
Monate anhalten und zu einer Beeinträchtigung der 
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft führen.

Für Sie als Unternehmen sind aus rechtlicher 
Sicht bei der Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung drei Gruppen zu unterscheiden. 

1. Menschen mit einer Schwerbehinderung sind 
Personen, denen vom Versorgungsamt ein Grad 
der Behinderung von mindestens 50 beschei-
nigt wird. 

2. Menschen mit einem geringeren Grad der 
Behinderung als 50, die durch die Arbeitsagen-
tur formal schwerbehinderten Menschen 
gleich gestellt werden. Dies ist der Fall, wenn 
einem Menschen durch seine Behinderung 
Wettbewerbsnachteile auf dem Arbeitsmarkt 
entstehen, wodurch beispielsweise ein geeigne-
ter Arbeitsplatz nicht erhalten oder gefunden 
werden kann. 

3. Menschen mit einem geringeren Grad der 
Behinderung als 50, die weder schwerbehin-
dert noch gleichgestellt sind. 

Innerhalb der vorliegenden Handlungsempfehlung 
werden die drei Gruppen meist zusammengefasst. 
Aus rechtlicher Sicht gibt es jedoch Unterschiede. 
Einige rechtliche Regelungen, wie zum Beispiel der 
besondere Kündigungsschutz gelten nur für 
schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Men-
schen.  
Auf entsprechende rechtliche Besonderheiten wird 
an den relevanten Stellen gezielt eingegangen.

Eine ausführliche Darstellung der rechtlichen Rah-
menbedingungen finden Sie im Internetportal 
Talentplus.

http://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Koordinierungsstelle/UNKonvention/Inhalt/Inhalt_node.html
http://www.talentplus.de/arbeitgeber/bestehende-arbeitsverhaeltnisse/behinderung_festgestellt/index.html
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2.  Wen wollen Sie ansprechen?

Zielgruppe der hier vorgestellten Maßnahmen sind 
kompetente Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
mit Behinderung, die Sie am Arbeitsmarkt rekrutie-
ren und in Ihr Team einbinden möchten. Dies kön-
nen Auszubildende, bereits ausgebildete Fachkräfte 
oder auch An- und Ungelernte mit Behinderung sein. 
Von besonderer Relevanz sind ältere Fachkräfte. Hier 
ist der Anteil an arbeitslosen schwerbehinderten Men-
schen und damit das ungenutzte Arbeitskräftepoten-
zial besonders hoch. Weitere Informationen zur Rek-
rutierung Älterer finden Sie dazu auch in der 
gleichnamigen Handlungsempfehlung.

3.   Was bringt die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung?

 l Gestärkte Personalauswahl: Indem Sie alle 
Bewerberinnen und Bewerber unabhängig von 
einem Handicap nach ihren Fähigkeiten und 
Kenntnissen beurteilen, können Sie für die 
Besetzung Ihrer ausgeschrieben Stelle auf einen 
größeren Pool an Kandidatinnen und Kandidaten 
zurückgreifen.  
Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine freie 
Stelle optimal zu besetzen. Sie positionieren sich 
hierdurch als attraktiver Arbeitgeber für gut 
ausge bildete Fachkräfte mit und ohne Behinde-
rung. 

 l Vielfalt im Unternehmen: Menschen mit Behin-
derung bringen durch ihre individuellen Erfahrun-
gen neue Perspektiven und Ansätze in das Unter-
nehmen ein. So können sie zum Beispiel dabei 
helfen, neue Kundengruppen zu erschließen oder 
Produkte auf den Bedarf von Menschen mit Behin-
derung hin zu prüfen und gegebenenfalls anzu-
passen. Nicht zuletzt trägt die Wertschätzung von 
Vielfalt in Ihrem Unternehmen zu einer guten 
Arbeitsatmosphäre und der Zufriedenheit aller 
Angestellten bei. 

 l Verbesserte Arbeitsbedingungen: Setzen Sie 
Maßnahmen wie zum Beispiel ergonomische 
Arbeitsplatzgestaltung oder barrierefreie Wege im 
Unternehmen um, unterstützen Sie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter unabhängig von einer vorlie-

genden Behinderung in ihrer täglichen Arbeit. Die 
verbesserte Arbeitsgestaltung steigert auch Ihre 
Attraktivität als Arbeitgeber. 

 l Stärkung Ihres Unternehmensimages: Indem 
Sie Menschen mit Behinderung die gleichen Chan-
cen eröffnen wie Menschen ohne Behinderung, 
nehmen Ihr Kunden- und Lieferantenkreis, die 
Öffentlichkeit und Ihr eigenes Personal Sie als 
engagiertes Unternehmen wahr. 

4.   Lohnt sich die Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung?

Eine Behinderung hat keine zwingende Leistungsmin-
derung zur Folge, im Gegenteil: häufig sind Menschen 
mit Behinderung besonders motiviert. Eine klassische 
Kosten- und Nutzenanalyse der Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung ist nur bedingt möglich. 
Dennoch können zumindest die folgenden Punkte 
spezifisch auf die besondere Stellung von Menschen 
mit Behinderung bezogen werden: 

Jeder Betrieb, der im Jahresdurchschnitt mindestens  
20 Arbeitsplätze hat, muss nach dem Sozialgesetz-
buch fünf Prozent dieser Arbeitsplätze mit schwerbe-
hinderten Menschen besetzen oder eine Gebühr, die 
sogenannte Ausgleichsabgabe, an das Integrations-
amt zahlen. Je mehr schwerbehinderte oder diesen 

Nutzen/Chancen Kosten/Herausforderungen

• Erhöhung der Vielfalt  
im Unternehmen

• Gegebenenfalls Schulungen 
von Führungskräften oder 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern zu den Themen 
Barrierefreiheit und Inte-
gration

• Höhere 
Beschäftigungsflexi bilität 
durch barrierefreie und 
ergonomische Arbeits-
plätze für alle Angestellten

• Gegebenenfalls erhöhter  
Personalaufwand für Orga-
nisation und Betreuung

• Einsparung von Kosten bei  
der Ausgleichsabgabe

• Gegebenenfalls Teilüber-
nahme der Kosten für einen 
barrierefreien Arbeitsplatz

• Imagegewinn durch Engage-
ment für Benachteiligte

• Gegebenenfalls höhere 
Personalkosten (z. B. durch 
mehr Urlaubsanspruch)

• Verringerung der Rekrutie-
rungskosten durch größere 
Personalauswahl

• Zeitaufwand für Anträge  
bei Behörden

• Kontakt zu neuen Zielgrup-
pen auch im Kundenkreis

• Besonderer Kündigungs-
schutz bei längeren Arbeits-
verhältnissen

http://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Handlungsempfehlungen/Handlungsempfehlung_Rekrutierung_Aelterer.pdf
http://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Handlungsempfehlungen/Handlungsempfehlung_Rekrutierung_Aelterer.pdf
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ist die Zustimmung des Integrationsamtes notwendig. 
Dieser Sonderschutz greift allerdings erst nach der 
Probezeit bzw. sechs Monate nach Beginn der 
Beschäftigung. Sie haben als Unternehmen also, wie 
bei Menschen ohne Behinderung auch, ausreichend 
Zeit die Leistungs fähigkeit von neuen Teammitglie-
dern zu überprüfen. Zustimmungsfrei ist weiterhin 
eine Aufhebung des Arbeitsvertrages im gegenseiti-
gen Einvernehmen. Ein befristetes Arbeitsverhält-
nis endet ebenfalls regulär mit Ablauf der Frist ohne 
Mitwirkung des Integrationsamtes. Allgemein sehen 
sich die Integrationsämter als Partner der Unterneh-
men und suchen eine gemeinsame Lösung. 

Leicht erhöhte Personalkosten entstehen bei Menschen 
mit einer Schwerbehinderung allerdings durch den 
gesetzlichen Zusatzurlaubsanspruch in Höhe von 
fünf Tagen. Nähere Informationen zum Kündigungs-
schutz finden Sie auf dem Informationsportal der Inte-
grationsämter. 

5.  Wie können Sie vorgehen?

5.1   Rekrutierung von Menschen mit Behinderung 

Im Folgenden finden Sie Tipps und Hilfestellungen, 
wie Sie Menschen mit einer Behinderung für Ihr 
Unternehmen rekrutieren können. Je nach späterer 
Jobfunktion können Sie zudem allgemeine Informati-
onen zur Gestaltung des Rekrutierungs- und Auswahl-
verfahrens in den folgenden Handlungsempfehlungen 
nachlesen:

 l Bei Auszubildenden: „Rekrutierungs- und Aus-
wahlverfahren für Auszubildende“

 l Bei Fachkräften: „Rekrutierungs- und Auswahl-
verfahren für Fachkräfte“

 l Bei Führungskräften: „Rekrutierungs- und Aus-
wahlverfahren für Führungskräfte“

5.1.1  Die passende Stellenausschreibung 

Für die Rekrutierung und Einstellung von Menschen 
mit Behinderung gelten einige besondere rechtliche 
Regelungen. Bereits vor der Ausschreibung muss 

gleichgestellte Menschen Sie als Unternehmen 
beschäftigen, desto geringer wird die Ausgleichsab-
gabe sein. Eine Investition in barrierefreie Arbeits-
plätze kann sich daher für Sie auch finanziell lohnen.

Weitere Informationen über die Bemessungsgrund-
lage und die Höhe der Ausgleichsabgabe finden Sie 
auf der Internetseite Rehadat-Elan. Hier gibt es auch 
einen „Ersparnisrechner“, mit dem Sie eine erste 
Beispielrechnung für Ihr Unternehmen durchführen 
können. 

Was heißt eigentlich „Barrierefreiheit“?

Barrierefreiheit bedeutet, dass eine Aufgabe oder 
Tätigkeit von jedem Menschen so weit wie möglich 
unabhängig von einer etwaig vorliegenden Behin-
derung durchgeführt werden kann. Arbeitsplätze 
können häufig durch Unterstützungsmittel barrie-
refrei werden. So können an einem Fließband zum 
Beispiel Stehhilfen den Beschäftigten mit einer 
Gehbehinderung vergleichbare Arbeitsbedingun-
gen ermöglichen wie den Kolleginnen und Kolle-
gen ohne Behinderung. Auch bei der Rekrutierung 
kann Barrierefreiheit eine wichtige Rolle spielen. 
So sollten Sie sicherstellen, dass Ihre Website von 
Menschen mit einer Sehbehinderung durch Reader-
Software erkannt werden kann. Weitere Informatio-
nen zu barrierefreier Gestaltung von Webseiten fin-
den Sie auf der Website des bayrischen 
Staatsministeriums.

In der öffentlichen Diskussion existieren einige Vor-
urteile über vermeintliche Kosten einer Beschäfti-
gung von Menschen mit Behinderung. So wird häufig 
die Annahme getroffen, dass Menschen aufgrund 
ihrer Behinderung mehr Krankheitstage haben als 
Nicht behinderte und so höhere Personalkosten verur-
sachen. Dies konnte bisher jedoch nicht bestätigt wer-
den. Im Jahr 2011 fielen in Deutschland Krankheits-
tage vor allem auf Grund von Rückenleiden, 
seelischen Erkrankungen wie Depressionen und 
Infektionen der Atemwege an. Dies kann jede Arbeit-
nehmerin und jeden Arbeitnehmer betreffen, egal ob 
mit oder ohne Behinderung. 

Auch der besondere Kündigungsschutz, dem Men-
schen mit einer Schwerbehinderung unterliegen, ist 
kein wesentlicher Kostenfaktor. Zu ihrer Kündigung 

http://www.integrationsaemter.de/Fachlexikon/Kuendigungsschutz/77c426i1p/index.html
http://www.integrationsaemter.de/Fachlexikon/Kuendigungsschutz/77c426i1p/index.html
http://www.rehadat-elan.de/de/Vorschriften/index.html
http://www.stmug.bayern.de/ministerium/cd/barriere.htm
http://www.stmug.bayern.de/ministerium/cd/barriere.htm
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Beschäftigten einstellen. Um einen ersten positiven 
Eindruck zu vermitteln, können Sie in einer Stellen-
ausschreibung klar sagen, dass Sie sich ausdrücklich 
auch über die Bewerbung von Menschen mit 
Behinderung freuen und diese in Ihrem Unterneh-
men willkommen sind. Ein kurzer Verweis auf 
bestehende Angebote, wie zum Beispiel ein barrie-
refreier Zugang zum Betrieb oder ein Aktionsplan zur 
Integration/Inklusion in Ihrem Unternehmen, kann 

diese Botschaft verstärken.

Beim Lesen eines Stellenangebotes könnte sich eine 
Bewerberin oder ein Bewerber mit Behinderung die 
folgenden Fragen stellen: 

Wenn es eine Schwerbehindertenvertretung im 
Unternehmen gibt, kann diese auch als Kontaktper-
son genannt werden und auf Nachfrage Bewerberin-
nen und Bewerbern von ihren Erfahrungen berichten.  
Weiterhin können Menschen mit Behinderung bei 
gleicher Eignung bevorzugt eingestellt werden. 
Ein solches Vorgehen verstößt nicht gegen das Allge-
meine Gleichbehandlungsgesetz. Sollten Sie sich für 
diese Option entscheiden, können Sie dies in der Stel-
lenausschreibung ebenfalls verdeutlichen. 

5.1.2  Passende Rekrutierungswege nutzen

Bei der Verbreitung des Stellenangebotes ist es vor-
teilhaft auf verschiedene Veröffentlichungswege zu 
setzen, um keine Bewerbergruppe auszuschließen. So 
können zum Beispiel blinde Menschen eine Stellenan-
zeige in einer Tageszeitung nur mit größerem Auf-
wand wahrnehmen als eine barrierefreie Online-Stel-
lenanzeige. Möchten Sie gezielt Menschen mit 
Behinderung als Verstärkung für Ihr Unternehmen 
gewinnen, können Sie auch auf Fachkräfte mit Behin-
derung spezialisierte Jobbörsen nutzen. Eine Aus-
wahl finden Sie auf der Webseite Talentplus. 

ein Arbeitgeber nach einem Urteil des 
Bundesarbeits gerichts prüfen, ob die freie Stelle mit 
einem schwerbehinderten Menschen besetzt wer-
den kann. 

Arbeitgeber sollen dazu frühzeitig Verbindung mit der 
Agentur für Arbeit aufnehmen. Weitere Informatio-
nen zum Verfahren erhalten Sie direkt bei den Berate-
rinnen und Beratern ihrer Agentur für Arbeit. Weisen 
Sie gegebenenfalls ausdrücklich darauf hin, dass Sie 
sich auch für schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber interessieren. 

Sofern eine Schwerbehindertenvertretung oder ein 
Betriebs- bzw. Personalrat vorhanden ist, sind diese 
Stellen bei der Prüfung von Vermittlungsvorschlägen 
oder Bewerbungen schwerbehinderter Menschen ein-
zubeziehen.

Schwerbehindertenvertretungen in Unternehmen 

Gibt es in Ihrem Betrieb nicht nur vorübergehend 
fünf oder mehr schwerbehinderte oder ihnen formal 
gleichgestellte Personen, so ist es nach dem Gesetz-
geber erforderlich eine Schwerbehindertenvertre-
tung im Betrieb aufzubauen. Alle fünf Jahre wäh-
len dazu alle schwerbehinderten Menschen eine 
Vertrauensperson. Diese muss nicht selbst schwer-
behindert sein. Sie unterstützt und berät das Unter-
nehmen bei allen Fragen zur Integration von Men-
schen mit Behinderung.

Bei der Ausschreibung und Besetzung einer Stelle ist 
grundsätzlich das sogenannte Allgemeine Gleich-
behandlungsgesetz zu berücksichtigen. Stellenaus-
schreibungen sind daher diskriminierungsneutral 
zu formulieren. Das heißt, Merkmale wie Behinde-
rung, Geschlecht oder Religionszugehörigkeit dürfen 
keine Ausschlusskriterien im Bewerbungsverfahren 
sein. Weitere Informationen und Beispiele finden Sie 
auf dem Informationsportal zu Arbeitsleben und 
Behinderung Talentplus.

Der Kern der Stellenanzeige liegt auf der Beschrei-
bung der durchzuführenden Tätigkeiten und der dafür 
erforderlichen Qualifikation. Durch einige Ergänzun-
gen können Sie betonen, dass Sie die Bewerbung von 
Menschen mit Behinderung begrüßen und Sie sich 
besonders auf die individuellen Bedürfnisse ihrer 

Fragen zur Orientierung für die Stellenangebote ✓

Werde ich mit meiner Behinderung in Ihrem Unternehmen in 
der täglichen Arbeit die gleichen Aufstiegschancen haben?



Werde ich in Ihrem Unternehmen bei Problemen Unterstüt-
zung erfahren?



Welche Maßnahmen unterstützen mich, damit ich mich trotz  
meiner Behinderung gut in das Team integrieren kann?



http://www.talentplus.de/arbeitgeber/neueinstellung/Fachkraefte/Erfahrungen_vorhanden/index.html
http://www.bvkm.de/Recht_und_Politik/Aktuelle_Urteile/Pruefpflicht_bei_Besetzung_freier_Arbeitsplaetze
http://www.bvkm.de/Recht_und_Politik/Aktuelle_Urteile/Pruefpflicht_bei_Besetzung_freier_Arbeitsplaetze
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/
http://www.gesetze-im-internet.de/agg/
http://www.talentplus.de/arbeitgeber/neueinstellung/Fachkraefte/Rund_um_Einstellung/Auswahlverfahren/Stellenausschreibung/index.html
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behindertenvertretung zu benachrichtigen und in das 
Einstellungsverfahren einzubeziehen. Mehr Informa-
tionen zu den Aufgaben einer Schwerbehinderten-
vertretung finden Sie im Informationsportal der  
Integrationsämter.

Die Planung eines Vorstellungsgespräches mit 
einem Menschen mit Behinderung unterscheidet sich 
nur in wenigen Punkten von regulären Bewerbungs-
gesprächen. Die individuellen Voraussetzungen der 
Bewerberin beziehungsweise des Bewerbers sollten 
jedoch in jedem Fall berücksichtigt werden, damit alle 
die gleiche Chance haben, ihr Potenzial zu zeigen. 
Dies kann etwa die Anreise von körperlich behinder-
ten Menschen betreffen, wenn das Bewerbungsge-
spräch an einem Ort ohne barrierefreien Zugang statt-
findet. Aber auch die Kommunikation im Gespräch 
selbst kann für Menschen mit einer Sinnesbeeinträch-
tigung eine zusätz liche Herausforderung darstellen, 
die bei der späteren Arbeitstätigkeit nicht zwangsläu-
fig zu Einschränkungen führen muss. Sollten Sie als 
Unternehmen Beratung und Unterstützung bei der 
Gestaltung eines Vorstellungsgespräches mit einem 
Menschen mit Behinderung benötigen, stehen Ihnen 
die Integrationsfachdienste beratend zur Seite. 

Im Vorstellungsgespräch selbst können Sie die 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen Bewerbe-
rin bzw. des einzelnen Bewerbers überprüfen. Die all-
gemeine Frage nach einer Schwerbehinderung ist 
nach aktueller Rechtsprechung nicht zulässig. Aber 
Sie können allgemein nach Unterstützungsbedarfen 
fragen. Gesundheitliche Einschränkungen sollten 
allenfalls mit Bezug auf konkrete Anforderungen der 
Stelle abgefragt werden, etwa wenn diese schwere 
körperliche Arbeit erfordert oder hohe Anforderungen 
an Konzentrations- und Sehfähigkeit stellt. 

5.1.4  Nach dem Vorstellungsgespräch

Haben Sie sich für die Einstellung eines Menschen 
mit Behinderung entschieden, so unterscheiden sich 
die nächsten Schritte nicht von der Einstellung nicht 
behinderter Menschen: Der Arbeitgeber setzt einen 
Arbeitsvertrag auf, der vom Arbeitgeber und der Fach-
kraft unterschrieben wird. Die besonderen Bestim-
mungen für Menschen mit einer Schwerbehinderung 
sind automatisch wirksam und müssen nicht im 

Ein zusätzliches Angebot sind die Integrationsfach-
dienste. Diese begleiten Menschen mit besonderem 
Förderbedarf und helfen ihnen beim Finden einer 
Ausbildungs- oder einer Arbeitsstelle. Sollten Sie hin-
gegen Akademikerinnen und Akademiker suchen, so 
können Sie sich an die Zentrale Auslands- und Fach-
vermittlung der Bundesagentur für Arbeit wenden. 
Auf deren Website finden Sie mehr Informationen. 

Gerade für Berufseinsteigerinnen und Berufseinstei-
ger sind Praktika oder vergleichbare Praxisphasen 
ein guter Weg, damit Unternehmen und Beschäftigte 
erste Eindrücke voneinander sammeln. Die Bundes-
agentur für Arbeit und die Integrationsämter sind 
weitere Ansprechpartner, die Sie bei der Planung und 
Durchführung von Praktika beraten und unterstützen 
können. Dies ist bei Menschen mit Behinderung häu-
fig besonders wichtig, wenn sie ihre Ausbildung in 
einer außerbetrieblichen Ausbildungsstätte gemacht 
oder sie bisher in einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderung gearbeitet haben. Praxiserfahrungen in 
der Wirtschaft geben ihnen Gelegenheit, ihr Können 
in der Arbeitswelt außerhalb eines geschützten Aus-
bildungsrahmens zu beweisen. 

Neben dem Angebot von Praktika gibt es auch die 
Möglichkeit, Menschen mit Behinderung bereits 
während ihrer Ausbildung eine Praxisphase im 
Unternehmen anzubieten. So können Sie frühzeitig 
Kontakte zu potenziellen künftigen Fachkräften 
knüpfen. Eine gute Möglichkeit, geeignete Prakti-
kantinnen und Praktikanten zu finden, ist eine 
Kooperation mit einem Berufsbildungswerk oder 
einem anderen vergleichbaren Bildungsträger.  
Diese Institutionen können Ihnen auch bei der 
Gewinnung von engagierten Auszubildenden mit 
Behinderung helfen. Nähere Informationen finden 
Sie im Internetangebot der Berufsbildungswerke. 
Nähere Informationen zu Rekrutierung bei Weiter-
bildungsanbietern finden Sie in der gleichnamigen 
Handlungsempfehlung.

5.1.3   Planung und Gestaltung des Vorstellungsge-
sprächs

Haben Sie Bewerbungen von interessierten Kandida-
tinnen und Kandidaten erhalten, geht es als nächstes 
an die Personalauswahl. Auch hier ist Ihre Schwer-

http://www.integrationsaemter.de/Fachlexikon/Schwerbehindertenvertretung/77c345i1p/index.html
http://www.arbeitsagentur.de/nn_655176/Dienststellen/besondere-Dst/ZAV/ueber-Uns/reha-sb-akademiker-ueber-uns-text.html
http://www.bagbbw.de
http://www.kofa.de/handlungsempfehlungen/fachkraefte-finden/weiterbildungsanbieter
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nur einen Teil der denkbaren Möglichkeiten dar und 
sollten individuell in Abstimmung mit der Fachkraft 
geplant und durchgeführt werden. 

5.2.1  Unterstützung vor Arbeitsbeginn 

Sollte die Annahme des Jobangebots für Ihr neues 
Teammitglied einen Umzug mit sich bringen, kann es 
je nach Form der Behinderung notwendig sein, eine 
gewisse Übergangszeit mit dem neuen Teammit-
glied einzuplanen. Viele Menschen mit Behinderung 
benötigen auch in ihrem privaten Umfeld tägliche 
Hilfe. Erst wenn dieses Sicherheitsnetz steht, kann 
auch im Beruf voll durchgestartet werden. Ein weite-
rer wichtiger Punkt ist das Angebot an barriere-
freiem Wohnraum in der Nähe des Unternehmens. 
Fragen Sie gegebenenfalls Ihre neuen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, ob Sie ihre Hilfe anbieten und 
Angebote vermitteln sollen. 

5.2.2  Der barrierefreie Arbeitsplatz

Ob und welche Barrieren ein Arbeitsplatz für eine 
behinderte Mitarbeiterin oder einen behinderten Mit-
arbeiter aufweist, lässt sich nur im Einzelfall beurtei-
len. In vielen Fällen wird sich der Arbeitsplatz eines 
Menschen mit Behinderung nicht von dem eines Men-
schen ohne Behinderung unterscheiden. Wenn doch 
Anpassungen nötig sind, müssen diese weder zeit- 
noch kostenintensiv sein. In einem persönlichen 
Gespräch mit der bzw. dem Beschäftigten können Sie 
bereits vor dem Arbeitsbeginn herausfinden, ob und 
welche besonderen Bedürfnisse im Arbeitsalltag 
bestehen.

Damit Angestellte mit Behinderung ihre volle Leis-
tungsfähigkeit erbringen können, sind nicht nur  
technische Maßnahmen, wie der Einsatz von Hilfs-
mitteln oder die Anpassung des Arbeitsplatzes 
denkbar. Auch Veränderungen der Arbeitsorganisa-
tion oder der Arbeitszeit können positive Wirkungen 
haben. Die Überlegungen zur Barrierefreiheit sollten 
ebenfalls die Arbeitsumgebung mit einschließen. So 
ist es hilfreich zu überprüfen, ob der Zugang zum 
Arbeitsplatz, die Benutzung der Toiletten oder die 
Nutzung von Gemeinschaftsräumen mit Schwierigkei-
ten verbunden ist.

Arbeitsvertrag festgehalten werden. Zudem gelten für 
Menschen mit Behinderung die regulären Konditio-
nen und Kündigungsbedingungen in der Probezeit. 

Im Anschluss erfolgt dann regulär die Anmeldung zu 
den sozialen Sicherungssystemen durch den Arbeitgeber. 

Die Integration von Menschen mit Behinderung wird 
staatlich gefördert. 

Die Bundesagentur für Arbeit bietet Beratungsange-
bote und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten an, 
um die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen. Dabei ist insbesondere der 
Eingliederungszuschuss zu nennen, der in Einzelfäl-
len eine Teilübernahme der Lohnkosten über einen 
gewissen Zeitraum vorsieht. 

Eine Gesamtübersicht der Leistungen an Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer finden Sie auf der Website der 
Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen.

Im Rahmen der Initiative Inklusion des Bundes und 
der Länder wird insbesondere die Einstellung älterer 
schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen 
gefördert. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales. 

Haben Sie sich gegen die Einstellung einer schwer-
behinderten oder formal gleichgestellten Bewerberin 
oder eines Bewerbers entschieden, so ist es nach dem 
Sozialgesetzbuch erforderlich bei einer Absage die 
Gründe für diese Entscheidung zu nennen. Die 
Gründe dürfen jedoch nicht mit der Behinderung der 
Bewerberin oder des Bewerbers in Beziehung stehen. 
Sollte eine Schwerbehindertenvertretung im Unter-
nehmen vorhanden sein, muss auch diese eine ent-
sprechende Begründung erhalten.

5.2   So können Sie Unterstützungsangebote in Ihrem 
Unternehmen aufbauen

Um den Einstieg der neuen Fachkraft in das Unter-
nehmen zu beschleunigen und eine optimale Leistung 
sicherzustellen, sind Unterstützungsangebote sehr 
wichtig. Die vorgestellten Maßnahmen stellen dabei 

http://www.integrationsaemter.de/Finanzielle-Foerderung/60c170i1p41/index.html
http://www.integrationsaemter.de/Finanzielle-Foerderung/60c170i1p41/index.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-behinderter-Menschen/Meldungen/initiatve-inklusion-richtlinie.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-behinderter-Menschen/Meldungen/initiatve-inklusion-richtlinie.html
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nur bewilligt werden, wenn der Antrag vor Beginn der 
Maßnahme gestellt wird. Die Beraterinnen und Bera-
ter der Arbeitsagenturen und die Integrationsfach-
dienste, die Sie bei der Suche nach schwerbehinderten 
Fachkräften unterstützen, kennen sich aus und helfen 
Ihnen auch bei der Antragstellung. Auch einige Kam-
mern bieten hier spezialisierte Unterstützung an. Die 
Investitionen in einen barrierefreien Arbeitsplatz zah-
len sich doppelt aus: Die Investitionen in ein barriere-
freies Unternehmen kommen nicht nur den behinder-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Gute, 
sondern erleichtern oft auch die Arbeit für die nicht 
behinderten Kolleginnen und Kollegen. Vielleicht las-
sen sich sogar Ansatzpunkte zur Vorbeugung identi-
fizieren. Denn je älter die Belegschaft wird, desto eher 
muss mit dem Auftreten von körperlichen Beeinträchti-
gungen gerechnet werden. Mit barrierefreien Arbeits-
plätzen sind Sie in Zukunft sowohl für bewährte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen eine 
Behinderung eintritt, als auch für neueingestellte Men-
schen mit Behinderung als Arbeitgeber attraktiv. Wenn 
Sie bei neuen Anschaffungen oder Planungen gleich 
auf den Aspekt der Barrierefreiheit achten, ist das 
auch kostengünstiger als nachträgliche Umrüstungen. 
Zahlreiche Praxisbeispiele für behindertengerechte 
Arbeitsplätze aus verschiedenen Branchen und für unter-
schiedliche Behinderungen können Sie in der Praxis-
beispiele-Datenbank von REHADAT recherchieren. 

5.2.3  Das neue Teammitglied einbinden

Bei der Eingewöhnung in das Arbeitsumfeld stellt sich 
die Frage, ob Ihr neues Teammitglied wünscht, dass 
ihre oder seine Behinderung im Team bekannt wird. 
Viele Formen von Behinderungen sind von Dritten auf 
den ersten Blick nicht erkennbar. Ein offener und ehr-
licher Umgang kann vor möglichen Missverständnis-
sen schützen. Allerdings ist es jedem Menschen mit 
Behinderung selbst überlassen, wie sie oder er mit 
der persönlichen Situation umgeht. Daher ist ein 
gemeinsames Gespräch die beste Voraussetzung, um 
ein gemeinsames Vorgehen festzulegen. Ist es auf 
persön lichen Wunsch der Fachkraft angebracht, das 
Thema im Team zu besprechen, so ist es ein gutes Zei-
chen, wenn Sie Ihrem neuen Teammitglied zur Seite 
stehen. In der Regel ist die Akzeptanz des Teams und 
dieselbe Wertschätzung zu erwarten wie bei jedem 
anderen neuen Mitglied im Team auch.

Wie auch bei der Stellenausschreibung, können Ihnen 
die Fachdienste der Arbeitsagentur bei der Einstel-
lung von Menschen mit Behinderung helfen. Neben 
dem ärztlichen Dienst und dem berufspsychologi-
schem Dienst gibt es hier auch einen technischen 
Beratungsdienst, der bei Bedarf vor Ort über Fragen 
der Arbeitsgestaltung und den Einsatz von Hilfsmit-
teln informiert und berät. Weitere Unterstützung 
erhalten Sie durch die Integrationsämter. Wenn Ihr 
Unternehmen arbeitsmedizinisch betreut wird, emp-
fiehlt es sich, auch den Betriebsarzt heranzuziehen.

Zusätzliche Kosten werden Ihnen in der Regel durch 
die Gestaltungsmaßnahmen nicht entstehen. Der 
Gesetzgeber sieht hier umfassende „Nachteilsaus-
gleiche“ vor. Sowohl Sie als Arbeitgeber als auch 
schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer können finanzielle Förderung erhalten, zum 
Beispiel für Hilfsmittel und die behindertengerechte 
Ausstattung von Arbeitsplatz und -umgebung. Außer-
dem kommen Lohnkostenzuschüsse, Zuschüsse zu 
Qualifizierungsmaßnahmen und weitere Leistungen 
bei außergewöhnlicher Belastung bis hin zur Förde-
rung einer Arbeitsassistenz in Frage.

Was ist Arbeitsassistenz? 

Wenn einzelne Arbeitstätigkeiten eines Menschen 
mit Behinderung nicht vollständig ausgeübt wer-
den können, kann für die Ausübung des Berufes 
ebenfalls eine Arbeitsassistenzkraft bereitgestellt 
werden, beispielsweise zum Gebärdendolmetschen 
für gehörlose Menschen oder als Vorlesekraft für 
sehbehinderte und blinde Menschen. Die Kosten 
dafür werden von den Integrationsämtern getra-
gen. Ein Antrag auf die Bereitstellung einer 
Arbeitsassistenzkraft kann durch Menschen mit 
Behinderung selbst oder gemeinsam mit dem 
Unternehmen gestellt werden. Ausführliche Infor-
mationen zum Thema finden Sie im „Handbuch 
Arbeitsassistenz“ auf der Webseite der Bundesar-
beitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäfti-
gung.

Diese Leistungen können von der Arbeitsagentur, den 
Integrationsämtern und weiteren Trägern gewährt 
werden. Die Zuständigkeit und die Bewilligung rich-
ten sich nach den Umständen des Einzelfalles. Wich-
tig ist, dass diese finanziellen Leistungen in der Regel 

http://www.rehadat.de/rehadat/Reha.KHS;?Db=1&State=200
http://www.rehadat.de/rehadat/Reha.KHS;?Db=1&State=200
http://www.bag-ub.de/publikationen/handbuch-arbeitsassistenz.pdf
http://www.bag-ub.de/publikationen/handbuch-arbeitsassistenz.pdf
http://www.bag-ub.de/publikationen/handbuch-arbeitsassistenz.pdf
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gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ver-
tritt. Die örtlichen Integrationsämter oder Kammern 
haben häufig entsprechende Kurse im Angebot oder 
können geeignete Kurse von externen Anbietern ver-
mitteln. Eine Datenbank mit Seminaren verschiedener 
Anbieter finden Sie in dem Informationsportal REHA-
DAT.

6.  Erfolgsmessung

Mithilfe folgender Kriterien können Sie prüfen, inwie-
weit Ihr Unternehmen einen Nutzen aus der Beschäf-
tigung von Menschen mit Behinderung hat: 

7.   Bezug zu anderen Handlungs
empfehlungen 

Die Integration von Menschen mit Behinderung ist ein 
wesentlicher Teil bei der Förderung von Vielfalt in 
Ihrem Unternehmen. Hilfestellungen und Praxistipps, 
wie Sie verschiedene Potenziale Ihrer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter für das Unternehmen nutzen können, 
finden Sie in der Handlungsempfehlung „Diversity 
Management“.

Viele Behinderungen treten erst im Laufe des 
Erwerbslebens auf. Vor allem ältere Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind häufiger von (körperli-
chen) Einschränkungen im Arbeitsleben betroffen. 
Die Erwerbsquoten von Menschen über 50 Jahren stei-
gen jedoch an und die Erfahrung Älterer wird in Zei-
ten des Fachkräftemangels immer wertvoller. Wie Sie 
Menschen in diesem Lebensabschnitt für Ihr Unter-
nehmen gewinnen können, zeigt Ihnen die Hand-
lungsempfehlung „Rekrutierung Älterer“.

Durch die Förderung von Menschen mit Behinderung 
zeigen Sie sich als sozial engagiertes und zukunftsbe-
wusstes Unternehmen. Doch wie können Sie diese 
positiven Aspekte nach außen kommunizieren und 
das Image Ihres Unternehmens dadurch positiv stär-
ken? Wie Sie eine eigene Arbeitgebermarke entwi-
ckeln und nach außen tragen können, erfahren Sie in 
der Handlungsempfehlung „Employer Branding“.

Es kann allerdings vorkommen, dass Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ohne Behinderung nicht wis-
sen, wie Sie mit einer Kollegin oder einem Kollegen 
mit Behinderung umgehen sollen oder Angst davor 
haben, sich falsch zu verhalten. Dem kann leicht 
abgeholfen werden. Menschen mit Behinderung kön-
nen im Team beispielsweise von ihren Herausforde-
rungen im Alltag berichten und offen die gewünsch-
ten Unterstützungsmöglichkeiten ansprechen. Als 
Vermittlungsperson kann dabei die übergeordnete 
Führungskraft dienen. Weiterhin ist es wichtig, dass 
Menschen mit Behinderung aktiv als Teil der 
Gemeinschaft im Unternehmen wahrgenommen wer-
den. Die Teilnahme an Ritualen im Unternehmen wie 
dem gemeinsamen Mittagessen, Tippspielen oder 
auch Stammtischen ist ein guter Weg zur Integration 
in das Team. Die gemeinsamen Erfahrungen über-
wiegen schnell vermeintlich trennende Unterschiede. 

Es kann sich auch anbieten die Vertrauensperson für 
Schwerbehinderte, Führungspersonen oder Ange-
stellte des Personalbereichs spezifisch zur Integra-
tion von Menschen mit Behinderung fortzubilden. 
Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn Sie dauer-
haft Menschen mit Behinderung beschäftigen und im 
Team eine Person damit betrauen möchten, alle 
arbeitsbezogenen Tätigkeiten, wie zum Beispiel den 
Kontakt zu den technischen Fachdiensten, zu koordi-
nieren. Dies ist im Regelfall der Arbeitgeberbeauf-
tragte. Jeder Arbeitgeber, der schwerbehinderte oder 
diesen gleichgestellten Menschen beschäftigt, muss 
nach dem neunten Sozialgesetzbuch eine Person 
bestimmen, welche die Interessen des Unternehmens 

Ziele des Instruments Erfolgsmessung, Indikator

Gestärkte Personalauswahl • Steigerung der Anzahl und  
Qualität der Bewerbungen 

• Verringerung der ungewollten 
Fluktuation im Unternehmen

Vielfalt im Unternehmen • Positives Feedback von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern 

• Erschließung neuer Kunden-
kreise

Verbesserte Arbeitsbedingun-
gen

• Positives Feedback von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern

• Senkung der Fehlzeiten
Stärkung Ihres  
Unternehmensimages

• Steigerung der Anzahl und  
Qualität der Bewerbungen 

• Gewinnung von Neukunden

http://www.rehadat.de
http://www.rehadat.de
http://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Handlungsempfehlungen/Handlungsempfehlung_Diversity_Management.pdf
http://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Handlungsempfehlungen/Handlungsempfehlung_Diversity_Management.pdf
http://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Handlungsempfehlungen/Handlungsempfehlung_Rekrutierung_Aelterer.pdf
http://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Handlungsempfehlungen/Handlungsempfehlung_Employer_Branding-Arbeitgebermarke.pdf
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nen möchten. In einer eigenen Rubrik für Unterneh-
men finden Sie detaillierte Informationen, wie 
Berufsbildungswerke Ihr Unternehmen bei der 
Nachwuchsgewinnung unterstützen können. 

 l www.arge-bfw.de  
Das Angebot der deutschen Berufsförderungswerke 
informiert über die tägliche Arbeit des Verbandes. 
Es eignet sich gut für einen ersten Einblick in die 
Angebote und Herausforderungen der beruflichen 
Rehabilitation. Weiterhin werden auch Ansätze zur 
Vorbeugung und der Gestaltung eines gesundheits-
förderlichen Arbeitsplatzes aufgezeigt. 

 l www.bagabr.de 
Die Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft 
ambulante berufliche Rehabilitation e. V. sind wirt-
schaftsnahe Träger. Unternehmen finden auf dieser 
Seite weitere Informationen zu Beratungs- und 
Unterstützungsangeboten bei der Einstellung von 
Menschen mit Behinderung.
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http://www.arge-bfw.de
http://www.bagabr.de/
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB-12-Foerderung-Teilhabe-Arbeitsleben-AN.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB-12-Foerderung-Teilhabe-Arbeitsleben-AN.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Merkblatt-Sammlung/MB-12-Foerderung-Teilhabe-Arbeitsleben-AN.pdf
http://www.integrationsaemter.de/files/11/ZB_Spezial_screen_NEU_Einzelseiten.pdf
http://www.integrationsaemter.de/files/11/ZB_Spezial_screen_NEU_Einzelseiten.pdf
http://www.lvr.de/app/publi/PDF/496-ZB-Info-leist_ueb_220512_LVR_screen.pdf
http://www.lvr.de/app/publi/PDF/496-ZB-Info-leist_ueb_220512_LVR_screen.pdf
http://www.talentplus.de
http://www.rehadat.de
http://www.behindertenbeauftragter.de
http://www.integrationsaemter.de


REKRUTIERUNG VON MENSCHEN MIT  BEHINDERUNG 11

 l Neumann, Michael/Werner, Dirk (2012): Beruf-
liche Rehabilitation behinderter Jugendlicher – 
Erwerbsintegration und Teilhabe der Absolventen 
von Berufsbildungsnetzwerken

 l Neumann, Michael/Lenske, Werner/Werner, 
Dirk/Hekman, Björn (2010): Kosten und Nutzen 
der beruflichen Rehabilitation junger Menschen mit 
Behinderungen oder funktionalen Beeinträchtigun-
gen – eine gesamtwirtschaftliche Analyse 
www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/ 
63653?highlight=Hekman%252BBj%25C3%2583%25
C2%25B6rn

http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/63653?highlight=Hekman%252BBj%25C3%2583%25C2%25B6rn
http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/63653?highlight=Hekman%252BBj%25C3%2583%25C2%25B6rn
http://www.iwkoeln.de/de/studien/gutachten/beitrag/63653?highlight=Hekman%252BBj%25C3%2583%25C2%25B6rn


www.kofa.de

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=oz&passive=1209600&continue=https://plus.google.com/share?url%3Dhttp://www.kofa.de/handlungsempfehlungen/fachkraefte-finden/menschen-mit-behinderung%26gpsrc%3Dframeless&btmpl=popup
mailto:%20?Subject=Lese-Empfehlung%20-%20Das%20Kompetenzzentrum%20Fachkr%E4ftesicherung&Body=Guten%20Tag%2C%0A%0Aich%20empfehle%20diesen%20Seiteninhalt%20auf%20KOFA.de%3A%0A%0Ahttp%3A//www.kofa.de/
https://www.xing.com/social_plugins/share?h=1;url=http%3A%2F%2Fwww.kofa.de%2Fhandlungsempfehlungen%2Ffachkraefte-finden%2Fmenschen-mit-behinderung
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.kofa.de%2Fhandlungsempfehlungen%2Ffachkraefte-finden%2Fmenschen-mit-behinderung&text=
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsharer%2Fsharer.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kofa.de%252Fhandlungsempfehlungen%252Ffachkraefte-finden%252Fmenschen-mit-behinderung&display=popup
http://www.kofa.de

